
,/
/ Satzunq des Fachausschusses für Kinder- und Juqendarbeit im Evanoelischen

Kirchenkreis Saar-Ost

Aufgrund von Aft. 109, Abs. 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom
10. Januar 2003 (KABI 2004 S. 86) zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 14. Januar 2011
(KABI 2011 S. 154) hat die Kreissynode des Kirchenkreises Saar-ost folgende Satzung für den
Fachausschuss für Kinder- und Jugendarbeit beschlossen:

Die Evangelische Jugend beruft sich auf Jesus Christus. Sie glaubt an die befreiende Wirkung des
Evangeliums. Ev. Kinder- und Jugendarbeit ist geprägt von der Wechselbeziehung zwischen dem
Evangelium und der alltäglichen Situation der Kinder und Jugendlichen in unserei Gesellschaft. Ev.
Jugendarbeit ist ein offenes Angebot an junge Menschen mit dem Anspruch, Veftrauen auf Gott,
gelebten Glauben, Gemeinschaftserfahrungen, soziales Engagement, Förderung der ökumene,
politisches Profil und die Hoffnung auf eine Zukunft in Frieden und Gerechtigke'it zu vermitteln und
umzusetzen.

Zu den Wesensmerkmalen Evangelischer Kinder- und Jugendarbeit gehören Freiwilligkeit,
Partizipation und Selbstorganisation auf allen Ebenen der kirchlichen Jugendarbeit.

§1
Aufgaben

Der Fachausschuss hat folgende Aufgaben:

1. Fachliche Leitung der Dienste und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit,
unterstüüung und Begleitung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichln.

2. Anhörungsrecht und Beratung der Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes in Fragen
der Kinder- und Jugendarbeit.

3. Beratung der Kirchengemeinden des Kirchenkreises in Fragen der Kinder- und
Jugendarbeit.

4. Beratung über die Konzeption der synodalen Kinder- und Jugendarbeit.

5. Unterstützung und Begleitung der Arbeit der Pfarrerinnen und pfarrer und der anderen
haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden sowie der ehrenamtlichen Mitarbeitenden in
der Kinder- und Jugendarbeit auf der Ebene des Kirchenkreises.

6. Planung und Mitarbeit beiden keiskirchlichen Veranstaltungen der Kinder- und
Jugendarbeit (Gottesdienste, Mitarbeiterlnnenschulungen, §eminare, Freizeiten und
sonstige Veranstaltungen) in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden.

7, Koordinierung und Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen Formen der Kinder-
und Jugendarbeit im Kirchenkreis.

8. Koordinierung und Förderung von Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit in den
Kirchengemeinden des Kirchenkreises untereinander und mit der synoäalen Kinder- und
Jugendarbeit vorbehaltlich der Zustimmung der beteiligten Leitungiorgane.

9. Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Ev. Jugend an der Saar (aej saar), dem
Jugendreferat des Kirchenkreises Saar-West, dem Amt für Jugendarbeit der fvangeiiscnen
Kirche im Rheinland und dem Vorstand der Ev. Jugend im Rheinland und gemeinsamen
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Einrichtungen der Kirchenkeise Saar-Ost und Saar-West, die für die Jugendarbeit von
Bedeutung sind.

10. Förderung des ökumenischen Gedankens in der Kinder- und Jugendarbeit.

11. Mitberatung bei der Aufstellung der Funktion Jugend des Haushaltsplanes des
Kirchenkreises.

L2. Beratung bei der Einstellung der haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden für die Kinder-
und Jugendarbeit.

13. Entsendung der Delegierten des Kirchenkreises in kirchtiche Gremien der Jugendarbeit.

14. Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe und den anderen
Jugendverbänden auf der Ebene des Kirchenkreises.

15. Antragsrecht an die Kreissynode und den Kreissynodalvorstand in Fragen der Kinder- und
Jugendarbeit.

16. Jährlicher Bericht über den stand der Arbeit an die Kreissynode.

§2
Gesa mhrera ntwoftung der Kreissynode

und des Kreissynodalvorsta ndes
Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand tragen die Gesamtverantwoftung für den Dienst desKirchenkreises auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Die Kreissynode bzw. derKreissynodalvorstand sind für die GrundsaEentschäidungen über planung, Zielsetzung undDurchführung der kreiskirchlichen Kinder- und J ugendarbeit verantworfl ich.

§3
Zusammensetzung

(1) Dem Ausschuss gehören an:
1. Mitglieder der Kreissynode, davon mindestens ein Mitglied des Kreissynodal-

vorstandes. Die Anzahl der Mitglieder der Kreissynode im Ausschuss ioll ein Drittel
der Gesamtmitgrieder des Ausschusses nicht übersteigen.

2. Ein/e Vertreter/-in des Vorstandes der aej saar.

3. Sachkundige Gemeindeglieder aus der Kinder- und Jugendarbeit auf Vorschtag
des Jugendausschusses der Kirchengemeinden, die ztt-m presbyteramt beftihigl
sind. Art. 44 Abs, 1 Satz 3 findet keine Anwendung.

4. BeruflichMitarbeitendedesKirchenkreises.

5. Der/die Jugendreferent/inn/en des Kirchenkreises

(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Kreissynode für die Dauer von vier Jahrengewählt. Der bisherige Ausschuss kann hiezu Vorschläge machen.

(3) Die Zusammenseüung des Ausschusses soll 20 Personen nicht überschreiten. Die
strukturellen Gegebenheiten des Kirchenkreises sollen berücksichtigt werden.



,,.,,,, § 4
,.r Vorsitz

'(l) Die oder der Vorsitzende sowie ihre oder seine stellvertretung sollten aus dem Kreis der,n/ l'tltsfael.oer Kreissynode oder aus dem Kreis der sachkundigen Gemeindeglieder gewähltwerden' Die vorschläge des Fachausschusses sind zu berücksichtigen. Die hauptamlichenMitarbeitenden sollteri nicnt zurlzum Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzendengewählt werden.

(2) Die/der Vorsitzende, im Verhinderungsfall ihr/sein Stellvertreter/-in, ist für die fristgerechteEinladung verantwortlich, leitet die Ausschusisitzungen und sorgt für die Ausführung derBeschlüsse' Hierbei unterstützen ihn die haupt- und-nebenamttichen Mitarbeitenden sowienach besonderer Regelung durch den Kreissynodalvorstand die Mitglieder der venrualtung.

§5
Arbeitsweise

(1) Der Ausschuss tritt regelmäßig mindestens viermal im Jahr zusammen. Er muss eiirberufen ,

werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder odei der KreissynoourvoÄtä*t,är-'-'""verlangen. i

(2) Die sitzungen werden von der/dem Vorsitzenden vorbereitet und geleitet. oie Ei unoen,erfolgen unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwli wochen vor der si1,rÄ#,,ffivIl''entsprechenden unterragen sind der Einradung beizufügen. =1jl 
*-(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder ordnungsgemäß eingeladenworden sind und mehr als oie näfte der Mitglied".r oäi nrschusses anwesend ist.

(4) Beschlüsse bedürien der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

(5) Die sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. Zu den sitzungen des Ausschusseskönnen Gäste eingeraden werden, die an einzetnen tigÄoronungspun6en oderausnahmsweise an der ganzen Sitzung teilnehmen.

(6) Über die sitzung ist eine Niederschriftanzufeftigen, die spätestens mit der Einladung zurnächsten sitzung allen Mitgliedern und oem xrer:ssynoJatiorstand zuzusenden ist.
(7) .""." ÜDer yyeitgre Einze[helteh kann derKreissynodalvorstand auf vorschlag des Ausschusseseine Geschäftsordnung erlassen.

i " Zusammenarbeit mit däm Kreissynodatvorstand
r und den anderen Ausschüssen

D-er.Kreissynoäafuorstand, der Fachausschuss für Jugendarbeit und die anderen für denKirchenkreis gebildeten Ausschüsse unterstützen sicfi gegenseitfi nei der wahliehmung ihrerAufgaben.
l:"i:"',.ir' ..1....'
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§7
Inkrafüreten, Anderungen

Diese SaEung tritt nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung am Tag nach
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Anderungen der satzung müssen von der Kreissynode beschlossen werden und
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.
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